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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der 

deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 

61.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf 

nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 

  
 

 

Der Referentenentwurf geht auf den Diskussionsentwurf vom 28.04.2004 und die 

dazu eingegangenen Stellungnahmen zurück. Der DAV hat durch seinen 

Strafrechtsausschuss bereits im Juli 2004 zum Diskussionsentwurf vom 

28.04.2004 Stellung genommen. Hinsichtlich des nunmehr vorliegenden 

Referentenentwurfes wird ergänzend Stellung bezogen. 

 

I. Vorbemerkung 

 

Der Referentenentwurf sieht in Übereinstimmung mit dem Diskussionsentwurf 

vom 28.04.2004 lediglich punktuelle Änderungen des Prozessrechts für die 

Rückgewinnungshilfe sowie die Vermögensabschöpfung vor. Das bisherige 

gesetzliche Regelungskonzept zur Rückgewinnungshilfe bzw. das bisherige 

System der Vermögensabschöpfung bei Straftaten bleibt daher grundsätzlich 

unverändert. Zielsetzung bleibt, lediglich durch vereinzelte Änderungen des 

Prozessrechts die Rückgewinnungshilfe sowie die Vermögensabschöpfung im 

Interesse des Opferschutzes und einer effektiven Strafrechtspflege zu 

verbessern, ohne das bisherige gesetzliche Regelungskonzept im Grundsatz zu 

verändern. Eine grundlegende Gesamtreform mit neuen gesetzlichen Regelungen 

soll hingegen vor dem Hintergrund, dass sich die strafrechtliche 

Vermögensabschöpfung grundsätzlich bewährt habe, nicht erfolgen.  

Prozessual soll sichergestellt werden, dass der durch eine Straftat erlangte 

Vermögensvorteil dann nicht an den Täter zurückfällt, wenn der Verfall oder der 

Verfall des Wertersatzes (§§ 111 b bis 111 l StPO i.V.m. §§ 73, 73a StGB) 

deshalb nicht angeordnet werden kann, weil Verletzten aus der Tat ein Anspruch 

erwachsen ist, diese aber unbekannt sind oder ihre Ansprüche nicht geltend 

machen. Die Position der Verletzten von Straftaten gegenüber Drittgläubigern des 

Täters soll dadurch gestärkt werden, dass sie vollstreckungsrechtlich privilegiert 
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sind. Der Referentenentwurf sieht im Hinblick auf den Diskussionsentwurf vom 

28.04.2004 unverändert die Stärkung der Rückgewinnungshilfe durch 

Erweiterung des Zulassungsverfahrens in § 111 g Abs. 4 StPO-E vor. 

Vorgesehen ist ferner, die Frist für die Aufrechterhaltung der vorläufigen 

Sicherungsmaßnahmen (§ 111 b Abs. 3 StPO) erheblich auszudehnen 

(Verlängerung um sechs Monate statt bislang drei Monate). Hervorzuheben ist 

hier die - gegenüber dem Diskussionsentwurf – in § 111 b Abs. 3 StPO-E 

vorgenommene Änderung: In § 111 b Abs. 3 StPO-E ist nunmehr aufgenommen 

worden, dass die Aufrechterhaltung der vorläufigen Sicherungsmaßnahmen durch 

das Gericht spätestens nach sechs Monaten aufzuheben sind, wenn keine 

dringenden Gründe vorliegen. Sofern bestimmte Tatsachen den Tatverdacht 

begründen und die in Satz 1 bezeichnete Frist wegen der besonderen 

Schwierigkeit oder des besonderen Umfangs der Ermittlungen oder wegen eines 

anderen wichtigen Grundes nicht ausreichen, so kann das Gericht auf Antrag der 

Staatsanwaltschaft die Maßnahme um sechs Monate verlängern. Die im 

Referentenentwurf vorgesehene Erweiterung der vorläufigen 

Sicherungsmaßnahmen auf zwölf Monate hat eine Abstufung der 

Verdachtsmomente zur Grundlage.  

Schließlich enthält der Entwurf Änderungen hinsichtlich der Bekanntgabe der 

Beschlagnahme- und Arrestanordnung, der Zuständigkeit und der Zustellung 

beim Arrestvollzug und der Notveräußerung.  

Eine gesetzliche Regelung des Verhältnisses der Rechtsinstitute des Verfalls und 

der Einziehung ist nicht berücksichtigt worden. 

 

 

Vor dem Hintergrund der erst in den letzten Jahren durch den erheblichen Anstieg 

vorläufiger Sicherungsmaßnahmen erkennbar gewordenen Mängel ist es 

erforderlich, dass ein Reformvorhaben die aktuelle Praxis der 

Vermögensabschöpfung auf der Grundlage der gegenwärtigen Gesetzeslage 

berücksichtigt, was bislang noch nicht möglich war. 

 
 
II) Die Entwicklung vorläufig sicherstellender Maßnahmen in den letzten 
Jahren 
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Seit ihrer Einführung durch Art. 21 Nr. 29 EGStGB vom 2.3.1974 (BGBl. I S. 469) 

haben die Vorschriften der §§ 111b ff. StPO mit Ausnahme des § 111b sowie § 

111o StPO keine Änderungen erfahren. § 111b StPO wurde durch das am 

7.5.1992 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des AWG, des StGB und 

anderer Gesetze vom 28.2.1998 (BGBl. I S. 372) neu gefasst und schließlich 

durch das am 9.5.1998 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der 

Bekämpfung der Organisierten Kriminalität vom 4.5.1998 zusammen mit § 111o 

StPO in seiner heutigen Fassung geändert. In der 13. Wahlperiode des 

Deutschen Bundestages brachten die Fraktionen CDU/CSU, SPD und FDP im 

Deutschen Bundestag den Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten 

Abschöpfung von Vermögensvorteilen aus Straftaten vom 3.2.1998 (BT-Drs. 

13/9742; NJW 15/1998, S. 63 f.) ein. Dieses sah neben einer Zusammenfassung 

der Institute des Verfalls und der Einziehung auch Änderungen der §§ 111b ff. 

StPO vor, und zwar sowohl eine teilweise Straffung der Normen mit dem Ziel der 

Vereinfachung als auch weitere inhaltliche Ergänzungen. Dieser Entwurf wurde 

bis heute nicht wieder aufgegriffen. Stattdessen wurde durch die 

Justiministerkonferenz der Auftrag erteilt, die Wirksamkeit der bestehenden 

gesetzlichen Regelungen zur Gewinnabschöpfung zu überprüfen.  

 

In den Ländern sind schließlich in den letzten Jahren erhebliche organisatorische 

Maßnahmen zur Anwendung der vermögensabschöpfenden Normen ergriffen 

worden. So wurden unter Vorreiterrolle von Baden-Württemberg von etwa 1997 

an zusätzlich eigene Finanzermittlungsgruppen eingerichtet, die sich zumeist aus 

Staatsanwälten, Rechtspflegern, Finanzermittlern, Zoll- und Steuerfahndung und 

weiteren Polizeikräften zusammensetzen.  

 

In der Praxis schien daher die Ansicht zu überwiegen, dass eine konsequente 

Anwendung der geltenden Gesetzeslage einer Reform vorzuziehen ist. 

 

Diese verstärkten Bemühungen der Behörden und der Einsatz von Spezialkräften 

führen mittlerweile insbesondere zu einer immensen erhöhten vorläufigen 

Sicherstellung von Vermögenswerten. Dies zeigt sich seit 1998/1999 in einem 

signifikanten Anstieg der ergangenen Anordnungen (siehe z.B. Lagebild 
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Finanzermittlungen NRW 1998, S. 9 und Anhang B Ziff.1 sowie Lagebild 

Finanzermittlungen NRW 1999, S. 10 und Anhang B Ziff. 2).  

Während noch bis Mitte der neunziger Jahre beklagt wurde, dass von den 

einschlägigen Regelungen der Vermögensabschöpfung zu wenig Gebrauch 

gemacht worden sei, hat sich die Praxis bereits seit Jahren geradezu umgekehrt. 

Dies ist regelmäßig der Erfolgsbilanz der „Vermögensabschöpfer“ (siehe 

beispielsweise Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 

28.2.2003, abrufbar unter www.polizei-bw.de) und begleitenden Statistiken zur 

Vermögensabschöpfung zu entnehmen:  

Im Jahre 1999 wurden deutschlandweit Vermögenswerte in Höhe von etwa 430 

Mio. DM vorläufig gesichert (vgl. Kilchling, Die Praxis der 

Vermögensabschöpfung in Europa, 2002, S. 46 f.).  

In dem Gemeinsamen Bericht des Innen- und des Justizministeriums des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2001 („Finanzermittlungen/ 
Vermögensabschöpfung 2001 – „Geldjäger“!) wird hervorgehoben, „dass es 

die Geldjäger flächendeckend bei der Staatsanwaltschaft gebe“ und vorläufige 

Arrestanordnungen in Höhe von insgesamt 918.628,00 DM für das Jahr 2001 

verzeichnet werden konnten.  

 

Der Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 28.3.2003 

ist im Weiteren zu entnehmen, dass die Staatskasse im Jahr 2002 mit insgesamt 

7.97 Millionen Euro von der Vermögensabschöpfung profitiert habe. 

Entsprechend dem Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2000 wird 

ebenfalls die Polizei an dem eingezogenen Vermögen beteiligt, wenn der Ertrag 

der Abschöpfungssumme 6,39 Millionen Euro im Jahr überschreitet (abrufbar 

unter www.polizei-bw.de).  

 

Im Jahr 2003 haben in Sachsen die „Gemeinsame Ermittlungsgruppe 

Vermögensabschöpfung“ (GEV), die unter Leitung der Staatsanwaltschaft beim 

Sächsischen LKA angesiedelt ist, und die Sächsischen Polizeipräsidien 

Vermögenswerte in Höhe von 20.060.482,16 Euro vorläufig sichergestellt (siehe 

nur die Justizpressemitteilung vom 4.7.2004, abrufbar unter 

www.justiz.sachsen.de). 

 

 6

http://www.polizei-bw.de/
http://www.polizei-bw.de/


Dass letztendlich die „rechtskräftige Vermögensabschöpfung“ der Höhe nach 

erheblich hinter denen der vorläufigen Sicherungsmaßnahmen blieb, soll kein 

Zeichen einer Fehleinschätzung der Ermittler, sondern in der langen 

Verfahrensdauer begründet sein. 

 

Angesichts dieser Entwicklung kann nicht mehr die Rede davon sein, dass das 

gesetzliche Regelungswerk nicht angewendet wird. Die Entwicklung hat vielmehr 

in den letzten Jahren aufzeigen können, welche Mängel bereits im Hinblick auf 

die gegenwärtige Gesetzeslage bestehen. Dies war in diesem Ausmaß vorher 

nicht erkennbar. Insbesondere war auch nicht erkennbar, dass 

strafverfahrensfremde Interessen bei der Vermögensabschöpfung eine erhebliche 

Rolle spielen. Es ist daher zwingend erforderlich, schon den bestehenden 

erheblichen Mängeln der gegenwärtigen Gesetzeslage entgegenzuwirken und im 

Rahmen einer Reform zu berücksichtigen.  
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III) Bedenken an der gegenwärtige Rechtslage im Einzelnen 
 
1) Erhebliche Einschränkung der Rechte Betroffener im Vergleich zu 
vorläufigen Sicherungsmaßnahmen nach der ZPO 
 
a) Zivilprozessrechtliches Arrestverfahren 
 
Das zivilprozessrechtliche Arrestverfahren verschafft dem Gläubiger einen Weg, 

besonders schnell zu einem vorläufigen Titel zu kommen, aus dem die 

Zwangsvollstreckung betrieben werden kann. Der Gläubiger muss hierfür aber 

seinen Anspruch glaubhaft machen (§ 920 Abs. 2 ZPO). Gemäß der §§ 916 ff. 

ZPO sind an den Nachweis des Verfügungsgrundes, die Schlüssigkeit und 

Glaubhaftmachung hohe Anforderungen gestellt.  

 

Die Vollstreckung des Gläubigers führt noch nicht zu seiner Befriedigung, 

sondern lediglich zu einer Sicherung. Der Gläubiger kann schnell einen Titel 

erlangen und vollstrecken, wenn Arrestanspruch und -grund glaubhaft gemacht 

sind. Die Vollstreckung führt nur zur Beschlagnahme, nicht zur Verwertung des 

Schuldnervermögens.  

 

Der Schuldner, dessen Vermögen ganz oder teilweise beschlagnahmt ist, kann 

hiergegen geltend machen, dass die Voraussetzungen des Arrestes nicht 

vorgelegen hätten. Hervorzuheben ist, dass er insbesondere auch den Gläubiger 

dazu zwingen kann, seinen Anspruch kurzfristig im Erkenntnisverfahren geltend 

zu machen (§ 926 ZPO), um zu einer endgültigen Klärung zu kommen.  

 

Im Weiteren ist eine Anordnung des Arrestes gegen Sicherheitsleistung 

vorgesehen (§ 921 ZPO), dies insbesondere auch dann, wenn Anspruch und 

Arrestgrund glaubhaft gemacht werden (§ 921 Satz 2 ZPO). Dem besonderen 

Interesse des Schuldners und den sich aus dem Vollzug eines Arrestbefehles 

ergebenden Gefahren soll damit Rechnung getragen werden. In Betracht kommt 

eine Sicherheitsleistung u.a. deshalb, weil die Vermögensverhältnisse des 

Gläubigers es fraglich erscheinen lassen, ob er bei späterer Aufhebung des 

Arrestes Schadenersatzansprüche nach § 945 ZPO erfüllen kann. Berücksichtigt 

 8



wird hier ebenfalls, dass der Vollzug des Arrestes einen großen Schaden 

befürchten lässt. 

 

Der Schuldner ist daher insbesondere vor Schäden, die durch einen 

unberechtigten Arrest erlitten werden, geschützt (§ 945 ZPO). Gemäß § 945 ZPO 

besteht eine Schadensersatzpflicht des Gläubigers, wenn sich die Anordnung 

eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung als von Anfang an 

ungerechtfertigt erweist oder die angeordnete Maßregel aufgrund des § 926 

Abs. 2 oder des § 942 Abs. 3 ZPO aufgehoben wird. Die Partei, welche die 

Anordnung erwirkt hat, ist dann verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu 

ersetzen, der ihm aus der Vollziehung der angeordneten Maßregel oder dadurch 

entsteht, dass er Sicherheit leistet, um die Vollziehung abzuwenden oder die 

Aufhebung der Maßregel zu erwirken.  Im Falle des unberechtigten Arrestes 

muss der Gläubiger daher dem Schuldner – unabhängig von einem Verschulden 

– Schadenersatz leisten. 

 

Gemäß § 926 Abs. 1 ZPO ist binnen einer zu bestimmenden Frist Klage zu 

erheben, wenn die Hauptsache nicht anhängig ist und ein Antrag des Schuldners 

zur Fristsetzung zur Erhebung der Klage gestellt wird. Wird dieser Anordnung 

nicht Folge geleistet, so ist auf Antrag die Aufhebung des Arrestes durch 

Endurteil auszusprechen (§ 926 Abs. 2 ZPO). Für den Normalfall reicht im Sinne 

dieser Vorschrift eine Frist von maximal einem Monat aus. (Siehe hierzu nur 

MünchKomm, ZPO-Heinze, § 926, Rn. 13; Stein/Jonas, ZPO, § 926, Rn. 9).  

 

Festzuhalten ist, dass der Arrest lediglich – für eine kurze Übergangszeit – dem 

Schutz des Gläubigers vor einer Verschlechterung seiner Lage dient, nicht aber 

seiner Besserstellung (siehe nur OLG Frankfurt, StV 1994, S. 234). 

 

b) Strafprozessuales Arrestverfahren 
 

§ 111 d Abs. 2 StPO verweist im Falle der Anordnung des dinglichen Arrestes 

nicht auf § 920 ZPO. Die Anforderungen an die Anordnung eines dinglichen 

Arrestes nach § 111 b StPO sind daher erheblich geringer - im Vergleich zu den 

zivilprozessualen Erfordernissen. Die strafprozessuale Arrestanordnung verlangt 
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keine Glaubhaftmachung im Sinne der ZPO. Der strafprozessuale dingliche 

Arrest begnügt sich daher beim Anordnungsgrund im Sinne des § 917 ZPO 

damit, dass Gründe im Sinne eines einfachen Tatverdachts für die spätere 

Anordnung des Verfalls oder Wertersatzverfalls sprechen. Schon nach geltendem 

Recht sind daher der Beschuldigte und auch tatunbeteiligte Dritte 

unverhältnismäßig schlechter gestellt als nach den Regelungen der ZPO. Dies 

wiegt um so schwerer vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Arrestanordnung 

lediglich um eine vorläufig sicherstellende Maßnahmen handelt, der kein 

kontradiktorisches Verfahren vorausgeht. Angesichts jedoch der Schwere allein 

einer vorläufigen sicherstellenden Maßnahme, die nur einfachen Verdacht 

voraussetzt, aber in der Regel unmittelbar existenzgefährdend ist und innerhalb 

kürzester Zeit zur Kreditunwürdigkeit führt, bestehen erhebliche 

verfassungsrechtliche Bedenken. 

 

Im Weiteren verweist § 111 d Abs. 2 StPO im Falle der Anordnung des dinglichen 

Arrestes ebenfalls nicht auf die §§ 921, 945 ZPO. Im Falle strafprozessualer 

vorläufiger Sicherungsmaßnahmen muss daher keine Sicherheitsleistung 

zugunsten des Betroffenen geleistet werden. Auch besteht keine dem § 945 ZPO 

vergleichbare Regelung.  

 

Hervorzuheben ist, dass Ansprüche nach dem StrEG keine angemessene 

Entschädigung für existenzvernichtende Maßnahmen vorhalten. Ohnehin sind 

immaterielle Schäden - wie z.B. die eingetretene Diskriminierung, insbesondere 

die im frühen Stadium eingetretene Kreditunwürdigkeit Betroffener – nicht von 

einem Entschädigungsanspruch umfasst. Zu bedenken ist zudem, dass gemäß § 

5 Abs. 2 StrEG ein Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist, wenn nur die 

Anordnung des Verfalls später ausbleibt, im Übrigen aber eine Verurteilung 

erfolgt (vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 2 StrEG – überschießende 

Strafverfolgungsmaßnahme). Darüber hinaus steht die Gewährung der 

Entschädigung nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 StrEG unter dem Vorbehalt, dass sie der 

Billigkeit entspricht.  

 

Besondere Probleme bestehen im Weiteren vor dem Hintergrund drohenden 

Wertverlustes vorläufig sichergestellter Vermögenswerte. Da zumeist zwischen 
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der zu Beginn des Strafverfahrens erfolgenden Sicherstellungsmaßnahme und 

der endgültigen Anordnung bzw. Nichtanordnung von Verfall oder 

Wertersatzverfall durch rechtskräftiges Urteil eine erhebliche Zeitspanne liegt, in 

der der sichergestellte Gegenstand bzw. das Vermögen einer erheblichen 

Wertveränderung unterliegen kann, ergibt sich häufig die Gefahr der 

Wertverringerung. Dies wird beispielsweise bei der Bestimmung des 

Schadensumfanges sichergestellter Wertpapiere besonders deutlich; ein 

Entschädigungsanspruch des Betroffenen wegen entgangenen 

Spekulationsgewinns ist aufgrund der Einschränkungen durch das StrEG so gut 

wie nie gegeben. 

 

Zu berücksichtigen ist schließlich, dass Ansprüche nach dem StrEG 

ausschließlich für Beschuldigte in Betracht kommen. Dritte, die mittelbar durch 

den Vollzug von Strafvollzugsmaßnahmen gegen einen Beschuldigten 

wirtschaftliche Nachteile erleiden, sind hingegen nicht nach dem StrEG 

entschädigungsberechtigt. (Siehe hierzu nur Meyer-Goßner, StPO, 47. Aufl., 

2004, StrEG, § 2, Rdn. 7; OLG Frankfurt am Main, Beschluss v. 19.7.2002, 3 Ws 

737/02 – jeweils mwN). 

 

Der Amtshaftungsanspruch gemäß § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG 

enthält ebenfalls keine der Regelung des § 945 ZPO entsprechende 

Schadenersatzpflicht. Er ist zudem komplex ausgestaltet und setzt das Vorliegen 

einer Reihe von Tatbestandsmerkmalen voraus, die mit den 

Anspruchsvoraussetzungen des § 945 ZPO nicht vergleichbar sind. Darüber 

hinaus bestehen Amtspflichten im Strafverfahren im Wesentlichen nur gegenüber 

dem Beschuldigten; gegenüber Dritten werden Amtspflichten nach der 

Rechtsprechung nur vereinzelt angenommen. 

 

Dem Beschuldigten und auch tatunbeteiligten Dritten sind keine Möglichkeiten 

eingeräumt, vergleichbar dem § 926 ZPO das Verfahren zu beschleunigen bzw. 

eine endgültige Entscheidung in kurzer Zeit herbeizuführen. Die derzeitige Frist 

der Aufrechterhaltung der vorläufigen Sicherstellung gemäß § 111 b Abs. 2 StPO 

(letztendlich bis neun Monate) steht in keinem Verhältnis zu der in § 926 ZPO 

vorgesehenen Fristbestimmung. 
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2) Vorläufige Sicherungsmaßnahmen aufgrund des einfachen Tatverdachtes 
 

Bis zur Änderung durch das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der 

Organisierten Kriminalität (BGBl. I S. 854) waren dringende Gründe für eine 

vorläufige Sicherstellung nach § 111 b StPO, mithin im Hinblick auf die Annahme 

des Vorliegens der Voraussetzungen des Verfalls und der Einziehung, 

erforderlich. Mit dieser Abweichung gegenüber den Vorschriften über die 

Sicherstellung von Beweismitteln wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass 

im Fall der Sicherstellung von Beweismitteln die Gegenstände nur eine Zeitlang 

der tatsächlichen Einwirkung des Beschuldigten entzogen werden, hingegen die 

Sicherstellung wegen Verfall oder Einziehung die rechtsgeschäftliche 

Verfügungsmöglichkeit des Beschuldigten erheblich einschränkt. 

 

Werden vorläufig sicherstellende Maßnahmen ergriffen, sind die Betroffenen in 

kurzer Zeit wirtschaftlich handlungsunfähig. Einem Betroffenen wird es gerade 

nicht möglich sein, das beschlagnahmte Vermögen durch Sicherheitsleistung 

(§ 923 ZPO) freizubekommen, da in der Regel überhaupt keine liquiden Mittel 

mehr vorhanden sind und die Kreditwürdigkeit durch die vorläufige Maßnahme 

bereits mit ersten vorläufigen Sicherungsmaßnahmen endgültig zerstört wird, 

unabhängig davon, ob spätere Rechtsmittel ggf. Erfolg haben. Vorläufige 

Sicherungsmaßnahmen, insbesondere die eines Arrestes, führen auch aufgrund 

der angeordneten Höhe in der Regel zum Ruin eines Unternehmens, 

insbesondere, wenn das gesamte Vermögen in ein Unternehmen investiert 

wurde, oder aber von Privatpersonen. Zu bedenken ist, dass die Anordnung der 

Höhe nach ohnehin in der Regel auf Schätzungsgrundlagen beruht. Es entstehen 

daher irreparable Schäden. 

 

Da die einschneidenden Maßnahmen vorläufiger Sicherstellung von 

Vermögenswerten schwerwiegend – da unmittelbar existenzvernichtend – sind, 

bedürfen sie vergleichbarer Verfahrensvorkehrungen, wie sie für die Anordnung 

und den Vollzug der Untersuchungshaft bestehen. 
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Zu wenig wird beachtet, dass nicht allein ein Sicherungsbedürfnis den 

Arrestantrag und die Arrestvollziehung rechtfertigen kann. In der Praxis ist 

insoweit ein Sicherstellungsautomatismus eingetreten, bei dem sich die 

Begründung für das Sicherstellungsbedürfnis allein aus dem Verdacht der 

Begehung einer Straftat ergibt (siehe hierzu u.a. LG München I, StV 2001, S. 107; 

LG Kiel, wistra 1998, S. 363). Dieser Praxis wird durch geringe gesetzliche 

Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit einer Anordnung 

eines dinglichen Arrestes, Vorschub geleistet. 

 

Da bis zur Rechtskraft einer Entscheidung Jahre vergehen können, 

insbesondere, wenn es um komplizierte Rechtsfragen geht, die erst durch den 

BGH geklärt werden müssen, stehen vorläufige Sicherungsmaßnahmen, die 

schon auf der Grundlage eines einfachen Anfangsverdachtes ergehen können, 

aber bereits in einem frühen Zeitpunkt existenzvernichtend sind, völlig außer 

Verhältnis.  

 

Die Möglichkeit zur Anordnung vorläufiger Sicherungsmaßnahmen allein 

aufgrund eines einfachen Anfangsverdachtes kann daher weder vor der 

verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie bestehen noch ist sie vor dem 

verfassungs- und strafrechtlichen Schuldprinzip vertretbar. 

 

3) Verfassungsrechtlich bedenkliche Beweiserleichterungen und 
Beweislastumkehr 
 
Bereits die gegenwärtigen Regelungen führen in der Regel zu einer allgemeinen, 

existenzvernichtenden Vermögenskonfiskation in einem frühen 

Verfahrensstadium auf der Grundlage eines einfachen Tatverdachtes. In der 

Praxis betreffen zudem überwiegend die Verfallsanordnungen bzw. hierauf 

gerichtete vorläufig sicherstellende Maßnahmen den Wertersatzverfall. Beim 

Verfall von Wertersatz besteht regelmäßig nur ein Geldanspruch, für dessen 

Erfüllung der Arrestschuldner jedoch mit seinem ganzen Vermögen haftet.  

 

Darüber hinaus wurde im Zuge des OrgKG das bis 1992 geltende Nettoprinzip 

(Abschöpfung des Taterlöses abzüglich der Tatkosten) durch das Bruttoprinzip 
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(Abschöpfung des erlangten „Etwas“, des Taterlöses ohne Abzug für die Tat 

geleisteter Aufwendungen) ersetzt. Es werden daher über den Gewinn 

hinausgehende Werte erfasst. 

Anstelle eines konkreten Tatverdachtes reicht aus, dass Umstände die Annahme 

rechtfertigen, die fraglichen Gegenstände bzw. das Vermögen sei für 

rechtswidrige Taten oder aus ihnen erlangt worden (§ 73d StGB). Zudem ist die 

Schätzung der fraglichen Werte möglich (§ 73d Abs. 2 StGB). 

 

Das Regelungswerk hinsichtlich der Anforderungen an die Anordnung des 

Verfalls bzw. Wertersatzverfalls, insbesondere auch im Hinblick auf die damit 

verbundene vorläufige Anordnung des dinglichen Arrestes, weist daher in 

verschiedener Hinsicht erhebliche, verfassungsrechtlich bedenkliche 

Beweiserleichterungen auf: erhebliche Beweiserleichterung schon auf der Ebene 

der Anordnung des dinglichen Arrestes (einfacher Tatverdacht – keine 

Glaubhaftmachung des Arrestgrundes), erhebliche Beweiserleichterung bezüglich 

der Einschätzung der Herkunft des Vermögens sowie der Prognose der späteren 

Anordnung des Verfalls oder Wertersatzverfalls, zudem erhebliche Erleichterung 

im Hinblick auf die zu bestimmende Höhe (Schätzungsgrundlage) auf der 

Grundlage des Bruttoprinzips, mithin die Möglichkeit der Vollpfändung 

vorhandenen – auch legal erworbenen - Vermögens (siehe hierzu auch unten 

unter Ziff. V, 3). 

 

Dem stehen erheblich eingeschränkte Rechte sämtlicher Betroffener gegenüber, 

insbesondere ist der Beschuldigte in einem sehr frühen Verfahrensstadium 

faktisch dazu gezwungen, die legale Herkunft des Vermögens nachzuweisen, um 

ggf. in Teilbereichen überhaupt noch wirtschaftlich handlungs- bzw. existenzfähig 

sein zu können sowie weitere drohende Schäden zu vermeiden. Dies ebenfalls 

vor dem Hintergrund, dass der Beschuldigte in der Regel das Risiko des 

Wertverlustes sichergestellter Vermögenswerte trägt und gezwungen ist, diesem 

entgegenzuwirken. Dem Beschuldigten (und auch tatunbeteiligten Dritten) ist 

insoweit keine Möglichkeit eingeräumt, auf anderem Wege das Verfahren zu 

beschleunigen oder – wie nach § 926 ZPO vorgesehen - eine endgültige 

Entscheidung in kurzer Zeit herbeizuführen.  
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Im Ergebnis bedeutet daher bereits die bestehende Rechtslage faktisch eine 

Beweislastumkehr. Eine solche Verfahrenssituation steht in Widerspruch zu der 

rechtsstaatlich garantierten Unschuldsvermutung. 

 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass im Hinblick auf den auf Initiative 

des Königreichs Dänemark im Rat der Europäischen Union eingereichten Entwurf 

eines Rahmenbeschlusses des Rates über die Einziehung von Erträgen, 

Tatwerkzeugen und Vermögensgegenständen aus Straftaten (Ratsdokument 

10697/02, ABl. EG Nr. C 184 vom 2.8.2002, S. 1; BR Drs. 698/02 vom 

13.8.2002), der ausdrücklich die Einführung einer Beweislastumkehr im Falle der 

Einziehung von Vermögenswerten hinsichtlich des rechtmäßigen Erwerbes 

vorsieht, der Bundesrat bereits in seiner Stellungnahme vom 18.10.2002 (BR Drs. 

698/02) grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken erhoben hatte. U.a. 

wurde vorgebracht, dass es mit der Unschuldsvermutung nicht vereinbar sei, dem 

Beschuldigten aufzuerlegen, darzulegen und glaubhaft zu machen, dass er sein 

Vermögen rechtmäßig erworben hätte.  

 

Diese Bedenken bestehen jedoch bereits mit Blick auf die gegenwärtige 

Rechtslage, wenn aufgrund einfachen Tatverdachtes in außerordentlich kurzer 

Zeit auf das gesamte – auch legale - Vermögen des Beschuldigten Zugriff 

genommen werden kann und allein vorläufig sichernde Maßnahmen 

existenzvernichtend sind. Einem Beschuldigten, der in der Regel gerade nicht in 

der Lage ist, diese Maßnahmen durch Sicherheitsleistung abzuwenden, bleibt 

nämlich nichts anderes übrig, als den Nachweis der legalen Herkunft des 

Vermögens insgesamt zu führen.  

 

Die Beweiserleichterungen bei Anordnung des dinglichen Arrestes, die im 

Umkehrschluss faktisch zu einer Beweislastumkehr bezüglich der Herkunft des in 

Frage stehenden Vermögens führen, sind vor dem verfassungs- und 

strafrechtlichen Schuldprinzip nicht vertretbar. 
 
4) Zugriff auf Vermögen tatunverdächtiger Dritter 
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Erhebliche Bedenken der gegenwärtigen Rechtslage werden im besonderen 

Maße erkennbar, wenn vorläufige Sicherungsanordnungen betreffend den 

Wertersatzverfall gegenüber tatunbeteiligten Dritten auf der Basis des 

Bruttoprinzips ergehen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat zwar mit Beschluss vom 14.1.2004 (BverfG, 2 

BvR 564/95) den strafähnlichen Charakter des Bruttoprinzips als nicht zwingend 

angesehen. Die diesbezüglichen Ausführungen betrafen aber nur Fälle, in denen 

der Wertersatzverfall beim vorsätzlich handelnden Täter oder bei einem 

bösgläubigen Dritten angeordnet wird, nicht hingegen in Bezug auf den 

tatunbeteiligten, gutgläubigen Dritten. Ungeachtet der grundsätzlich bestehenden 

verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf das Bruttoprinzip – gerade im 

Falle tatunbeteiligter, gutgläubiger Dritter -  ist im Weiteren eine gegen Dritte 

erfolgte vorläufige Sicherungsmaßnahme allein aufgrund eines einfachen 

Tatverdachts ebenfalls verfassungsrechtlich in besonderem Maße bedenklich. 

Tatunbeteiligten Dritten darf in Anlehnung an die zivilrechtlichen 

Bereicherungsvorschriften, insbesondere im Hinblick auf § 817 BGB, über die 

Versagung einer rechtlichen Begünstigung kein Sonderopfer in Form einer 

letztendlich doch pönalen Rechtsfolge auferlegt werden. Die Tatsache, dass 

tatunbeteiligte Dritte gleichermaßen durch Anordnung einer Arrestierung des 

Vermögens existenzbedroht sind (insbesondere auch im Falle der Arrestierung 

von Gesellschaftsvermögen), muss im Rahmen der Anforderungen an die 

strafprozessuale Eingriffsschwelle vorläufig sicherstellender Maßnahmen 

ebenfalls berücksichtigt werden. Schon vor diesem Hintergrund ist erkennbar, 

dass nur ein dringender Tatverdacht - von Anfang an – vorläufig sicherstellende 

Maßnahmen rechtfertigen kann. 
 
 
 
5) Keine Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleiches 
 

Schon nach geltender Rechtslage ist es dem Beschuldigten nicht möglich, einen 

Täter-Opfer-Ausgleich im Sinne des § 46a StGB vorzunehmen. Eine 

Vermögensbefriedigung des Verletzten kann deshalb nicht erfolgen, da zumeist 
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das gesamte Vermögen, insbesondere im Fall von Pfändungsmaßnahmen – die 

in der Praxis eine Vollpfändung auch in das legal erworbene Vermögen bedeuten 

– arrestiert wird und somit dem Zugriff entzogen ist. Insbesondere § 46a Nr. 2 

StGB verlangt über die freiwillig vollzogene Schadenersatzleistung zusätzliche, 

weitergehende Entschädigungsleistungen. Vorläufige Sicherstellungsmaßnahmen 

führen jedoch dazu, dass der Beschuldigte über kein Vermögen mehr verfügt, 

mithin mittellos wird. Ein freiwilliger Ausgleich im Sinne des § 46a StGB kann 

nicht vorgenommen werden.  

 
IV) Erfordernis grundlegender Änderungen 
 
Generelle Kritik muss daher bereits daran anknüpfen, dass der 

Referentenentwurf – wie schon der Diskussionsentwurf –  lediglich punktuelle 

Änderungen und keine grundlegende Überarbeitung der Regelungen zur 

Vermögensabschöpfung insgesamt vorsieht. Insbesondere werden die Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. Juni 2004 sowie vom 14. Januar 2004 

(BVerfG 2 BvR 1136/03 und 2 BvR 564/95) nicht umgesetzt. 

 
Der Referentenentwurf lässt bereits die unterschiedliche rechtliche Situation im 

Falle von Pfändungsmaßnahmen im Sinne der ZPO - im Vergleich zu den 

Regelungen des dinglichen Arrestes gemäß §§ 111 b ff. StPO – völlig 

unberücksichtigt. Der Entwurf befasst sich nicht mit der schon nach geltendem 

Recht bestehenden erheblichen und unzumutbaren Schlechterstellung 

Betroffener; der unterschiedlichen rechtlichen Situation von 

Pfändungsmaßnahmen nach der ZPO und den strafprozessualen vorläufigen 

Sicherstellungsmaßnahmen wird keine Rechnung getragen. Dies führt bereits 

nach geltendem Recht zu unzumutbaren und völlig außer Verhältnis stehenden 

Beeinträchtigungen des Beschuldigten und Dritter und steht im Widerspruch zu 

der verfassungsrechtlich garantierten Unschuldsvermutung. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 14. Juni 2004 (2 

BvR 1136/03) hervorgehoben, dass an die Zumutbarkeit und an das Verfahren 

der Anordnung des dinglichen Arrestes und der auf seiner Grundlage ergehenden 

Pfändung (§§ 111d, 111 f. StPO), die das Eigentum Betroffener in 
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einschneidender Weise beeinträchtigt, besondere Anforderungen zu stellen sind. 

Zu berücksichtigen ist gerade, dass das möglicherweise strafrechtlich erlangte 

Vermögen zu einem Zeitpunkt sichergestellt wird, in dem noch nicht über die 

Strafbarkeit entschieden wurde. Ausdrücklich wird festgehalten, dass im Falle des 

Eingriffes des Staates allein mit Sicherungsmaßnahmen in den 

vermögensrechtlichen Freiheitsbereich des Einzelnen eingegriffen wird, die 

Anforderungen an den Eingriff um so höher sind, je intensiver dieser erfolgt, wie 

es im Wege vorläufiger Sicherheitsmaßnahmen schon deshalb generell 

anzunehmen ist, da das gesamte oder nahezu gesamte Vermögen der 

Vermögensbefugnis des Einzelnen – und damit auch Dritter – entzogen werden 

kann. Ein Eingriff muss ausgeschlossen sein, wenn er ohne angemessene 

Legitimation auf Grund strafprozessualer Eingriffsnormen erfolgt. 

 

Diese Vorgaben werden schon nach geltender Rechtslage nicht berücksichtigt; 

ein aktuelles Reformvorhaben muss daher die bislang bestehenden gesetzlichen 

Grundlagen insgesamt überdenken. Bedauerlicherweise ist dies – trotz der 

aktuellen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes – nicht geschehen.  

 

Insbesondere sieht in diesem Zusammenhang der Referentenentwurf auch keine 

Neuregelung der Bekanntgabe vorläufiger Sicherungsmaßnahmen an die 

Betroffenen vor (§§ 111 d ff. StPO). Eine ausdrückliche, gesetzliche Regelung der 

erforderlichen Bekanntgabe aller ihn betreffenden Entscheidungen an den 

Betroffenen ist auch vor dem Hintergrund der Feststellungen des 

Bundesverfassungsgerichts zu fordern. 

 

Der Deutsche Anwaltverein bedauert, dass  der Referentenentwurf keine 

systematische Neuordnung und damit Vereinfachung und Harmonisierung der 

Gewinnabschöpfungsregelungen insgesamt vorsieht. Der Verfall und die 

Einziehung sind eng verknüpft. Sie enthalten viele gleichartige 

Regelungsprobleme, wie etwa die Erfassung von Ersatzgegenständen (§§ 73 a, 

74 c StGB), die Notwendigkeit der Schätzung (§§ 73 b, 74 c Abs. 3 StGB), der 

Eigentumsübergang als Folge der Anordnungen (§§ 73 d, 74 e StGB). Aus 

diesem Grund ist eine gemeinsame Überprüfung beider Materien sinnvoll. Nicht 

unberücksichtigt bleiben darf, dass die strafrechtlichen Probleme des Verfalls und 
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der Einziehung auch mit zahlreichen zivilrechtlichen Problemen verbunden sind. 

Auch diesbezüglich sind umfangreiche Abstimmungsarbeiten erforderlich. Die 

Herauslösung einzelner Teilbereiche bedeutet allenfalls Stückwerk, welches dazu 

führt, dass weiterhin durch eine ohnehin nur vermeintliche Verbesserung des 

Opferschutzes eine erhebliche Verschlechterung der Rechte des Beschuldigten 

und unbeteiligter Dritter die Folge ist. 

 

Unberücksichtigt bleibt insgesamt, dass die Gesetzessystematik grundlegend als 

kompliziert anzusehen ist. Auch im Hinblick auf den internationalen 

Rechtsverkehr bleibt es zwingend erforderlich, eine Vereinfachung und 

Harmonisierung der Regelungen des Verfalls und der Einziehung zu erreichen. 

Das gesetzliche System der Vermögensabschöpfung, insbesondere auch das 

Verhältnis von Verfall und Einziehung, bleibt kompliziert; punktuelle Änderungen 

können insoweit nicht die erforderliche Abhilfe schaffen und sind auch im Hinblick 

auf den internationalen Rechtsverkehr nicht geeignet, eine Vereinfachung und 

Harmonisierung herbeizuführen. 

 
V) Zu den Neuregelungen im Einzelnen 
 
1)  § 111 b Abs. 3 StPO-E 
 

Die grundsätzlichen Bedenken gegen die Erweiterung der Frist für die 

Aufrechterhaltung der vorläufigen Sicherungsmaßnahmen in § 111 b Abs. 3 

StPO-E müssen auch im Hinblick auf die Neufassung weiterhin Bestand haben.  

 

Unberücksichtigt bleibt nach wie vor, dass die vorgesehene Erweiterung einen 

vollstreckungssichernden Zugriff auch im Hinblick auf die Rechte von Dritten im 

Sinne des § 73 Abs. 3 StGB bedeuten. Es ist noch nicht einmal eine gesetzliche 

Differenzierung bezüglich des Verdachtsgrades bei Eingriffen in die Rechte des 

Beschuldigten und Dritter aufgenommen worden, wie es für die Maßnahmen nach 

den §§ 102, 103 StPO zumindest geregelt ist. 

 

Darüber hinaus ist es mit der Neufassung weiterhin möglich, dass in dem Fall, in 

dem von Anfang an ein dringender Tatverdacht begründet wurde, das Gericht 
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nach sechs bzw. nach zwölf Monaten keinen neuen Beschluss erlassen muss, in 

dem erneut zu bestätigen wäre, dass nach Erreichen der zeitlichen Schwelle des 

§§ 111 b Abs. 3 StPO weiterhin dringender Verdacht bestehe.  

 

Das Erfordernis „bestimmter verdachtsbegründender Tatsachen“, wie es bei der 

Anordnung von Telekommunikationsüberwachungen in § 100 a StPO 

Voraussetzung ist, ist nicht geeignet, der erheblichen Beeinträchtigung der 

Rechte des Beschuldigten sowie von Dritten in angemessener Weise Rechnung 

zu tragen. Vorläufige Sicherungsmaßnahmen können dazu führen, dass nahezu 

das gesamte Vermögen der Betroffenen entzogen wird. Sie sind daher geeignet, 

die wirtschaftliche Existenz des Beschuldigten und Dritter zu vernichten. Schon 

vor diesem Hintergrund ist mit Nachdruck hervorzuheben, dass bereits der in 

§ 111 b Abs. 1 und 2 StPO nach derzeitiger Geltung vorgesehene einfache 

Verdachtsgrad für den Eingriff generell als nicht angemessen und ausreichend 

erachtet werden kann. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, 

dass noch bis zur Änderung durch das Gesetz vom 04.05.1998 (BGBl., Teil I, S. 

845, 847) für die Anordnung vorläufiger Sicherstellungsmaßnahmen das 

Vorliegen dringender Gründe erforderlich war.  

 

Der deutsche Anwaltverein bedauert, dass insbesondere den bereits in der 

Stellungnahme vom Juli 2004 geäußerten Bedenken bislang nicht in 

ausreichender Weise Rechnung getragen wird. Angesichts der schwerwiegenden 

Eingriffsmöglichkeiten in die Rechte des Beschuldigten sowie von Dritten ist es 

geboten, eine Anhebung des Verdachtsgrades von Anfang an vorzusehen.  

 

Die Verdachtsschwelle muss sich im Ergebnis aufgrund der Schwere des 

Eingriffes an § 112 StPO orientieren. Insoweit ist ein dringender Tatverdacht als 

von Anfang an zwingend erforderlich anzusehen. 

 

Die Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit gebieten zudem, dass 

entsprechend im Falle der Erweiterung der Frist für die Aufrechterhaltung der 

vorläufigen Sicherungsmaßnahmen hohe Anforderungen an die Stärke des 

Verdachts erforderlich sind; lediglich die Prüfung bestimmter 
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verdachtsbegründender Tatsachen steht nicht im Verhältnis zu der Schwere des 

Eingriffs. 

 

Bedauerlicherweise wurde auch nicht die Möglichkeit der gerichtlichen 

Überprüfung der Verhältnismäßigkeit der Fortdauer der 

Sicherstellungsmaßnahme nach jeweils sechs Monaten aufgegriffen, wie sie in 

Anlehnung an § 121 StPO angesichts der Schwere des Grundrechtseingriffs zu 

fordern ist.  

 

Vor dem Hintergrund der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 2 

BvR 564/95 sowie BVerfG, 2 BvR 1136/03), wonach zwar die Beschränkung des 

Eigentums auch im Falle des Verfalls von Wertersatz als grundsätzlich zumutbare 

Belastung des Eigentümers angesehen wird und von Verfassung wegen 

grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist, ist zu überdenken, dass an das Verfahren 

vorläufiger Sicherungsmaßnahmen erhöhte Anforderungen zu stellen sind. Ein 

Eingriff muss ausscheiden, wenn er ohne angemessene Legitimation im 

Verfahren erfolgt. In Anbetracht der Schwere vorläufiger Sicherungsmaßnahmen 

sind daher von Anfang an hohe Anforderungen an den Tatverdacht zu fordern. Es 

bedarf gleicher Verfahrensvorkehrungen,  wie sie für die Anordnung und den 

Vollzug der Untersuchungshaft  vorgesehen sind.  

 

Die Regelungen in § 111 b Abs. 3 StPO-E sind daher nicht geeignet, vorläufige 

Sicherungsmaßnahmen in zeitlicher Hinsicht in der erforderlichen Art und Weise 

zu beschränken. Die Erweiterung der Frist für die Aufrechterhaltung vorläufiger 

Sicherungsmaßnahmen wird aus den vorgenannten Gründen nach wie vor strikt 

abgelehnt.  

 

2) § 111 e StPO-E 
 

In Ergänzung zu dem Diskussionsentwurf ist in dem Referentenentwurf nunmehr 

vorgesehen, dass die Mitteilung des Vollzugs der Beschlagnahme oder des 

Arrestes über das einmalige Einrücken in den elektronischen Bundesanzeiger 

hinaus auch anderweitig veröffentlicht werden kann.  
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Im Hinblick auf bereits bekannte Geschädigte bzw. Verletzte erscheint es nach 

wie vor sinnvoller, eine umfangreiche Belehrung einzuführen und damit 

sicherzustellen, dass mögliche Verletzte über ihre gegebenenfalls bestehenden 

Opferrechte ausreichend Kenntnis erlangen. Hiermit kann ebenfalls erreicht 

werden, dass Verletzte gegenüber sonstigen Gläubigern nicht das Nachsehen 

haben, weil sie rechtlich weniger bewandert sind.  

 

Eine umfangreiche Belehrung über die Opferrechte kann jedenfalls dazu führen, 

dass Opferrechten prinzipiell in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird; 

eine wie in § 111 g Abs. 2 StPO-E vorgesehene Stärkung der 

Rückgewinnungshilfe durch Erweiterung des Zulassungsverfahrens wäre auch 

vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. 

 
3) § 111 g Abs. 4 StPO-E 
 

Für die Neufassung des § 111 g Abs. 4 StPO-E, wonach das 

Zulassungsverfahren ausdrücklich die Fälle des dinglichen Arrestes in 

bewegliches Vermögen zur Sicherung des Verfalls von Wertersatz umfassen soll 

– ist keine Differenzierung mehr zwischen der Beschlagnahme von beweglichem 

Vermögen nach § 111 c StPO sowie der Arrestvollziehung nach § 111 d StPO 

vorgesehen. Als Begründung wird angeführt, dass die damit verbundene 

Privilegierung der Opferansprüche gegenüber Forderungen anderer Gläubiger 

erforderlich sei, weil es sich um weniger gewandte Verletzte handeln könnte. Es 

soll dem Umstand entgegengewirkt werden, dass sich sonstige Gläubiger in 

Kenntnis der staatlichen Arrestmaßnahmen zügig Titel beschaffen.  

 

Gegen eine solche weitgehende Rückgewinnungshilfe sind bereits in der 

Stellungnahme vom Juli 2004 erhebliche Bedenken erhoben worden. 

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch mit der Neuregelung dem „Wettlauf 

von Gläubigern“ – hier dem Wettlauf von Geschädigten - ohnehin nicht wirksam 

begegnet werden kann. Insbesondere im Falle von Großverfahren und einer 

Vielzahl von Geschädigten bleibt es beim freien Wettstreit um den schnellsten 

Zugriff. 
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Hervorzuheben ist ferner, dass die geltende Gesetzeslage zutreffend die 

unterschiedlichen Interessenlagen des jeweiligen 

Zwangsvollstreckungsgläubigers berücksichtigt. Beim Verfall besteht ein 

Interesse, sich an dem konkreten Verfallsgegenstand schadlos zu halten. Beim 

Verfall von Wertersatz besteht regelmäßig nur ein Geldanspruch, für dessen 

Erfüllung der Arrestschuldner mit seinem ganzen Vermögen haftet. Der 

Gesetzgeber war sich des beschränkten Anwendungsbereiches des 

Zulassungsverfahrens nach § 111 g StPO bewusst, da insoweit nur bei 

Grundstücken ein Rangtausch mit dinglicher Wirkung möglich ist (siehe hierzu 

ausdrücklich BT-Drs. 7/550, S. 294). Die geltende Fassung der §§ 111 g und 111 

h StPO berücksichtigt daher zutreffend den zivilprozessualen Prioritätsgrundsatz, 

wonach die zeitlich vorhergehende Zwangsvollstreckungsmaßnahme den Rang 

vor der zeitlich nachfolgenden einnimmt.  

 

Eine Ausdehnung des Zulassungsverfahrens in den Fällen des dinglichen 

Arrestes in bewegliches Vermögen lässt daher den zivilprozessualen 

Prioritätsgrundsatz völlig unberücksichtigt und stellt eine erhebliche 

Benachteiligung sonstiger Gläubiger dar, die gerade über die zivilprozessualen 

Regelungen vermieden werden soll.  

 

Die vorgesehene weitreichende Privilegierung ist auch unter folgendem Aspekt 

kritisch zu würdigen:  

Die Arresthypothek ist eine Sicherungshöchstbetragshypothek. Im Falle der 

Vollstreckung in mehrere Grundstücke müssen die Forderungen betragsmäßig 

auf die Grundstücke aufgeteilt werden. Es ist daher nicht möglich, eine 

Sicherungshypothek in voller Höhe für jedes Grundstück eintragen zu lassen. Im 

Gegensatz hierzu verbietet sich zwar im Falle der Pfändung eine Überpfändung 

(§ 803 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Da sich aber der Wert der Forderung mit ihrer 

Einbringlichkeit, die aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen ungewiss sein 

kann, nur schwer sicher feststellen lässt, wird durchweg die Vollpfändung auch 

einer Forderung, deren Nennbetrag höher als die Vollstreckungsforderung des 

Gläubigers ist, ebenso für zulässig erachtet wie die Pfändung mehrere 

Forderungen mit höherem Nennbetrag oder die Forderungspfändung neben 
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anderen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Es ist daher eine Vollpfändung einer 

Forderung möglich, die höher ist als die Vollstreckungsforderung, insbesondere 

auch im Falle der  Pfändung mehrerer Forderungen. Das Verbot der 

Überpfändung hat daher nur in Ausnahmefällen praktische Bedeutung (siehe 

hierzu i.E. Zöller (Stöber),  ZPO, 24. Aufl., 2004, § 803, Rdn. 5; § 829, Rdn. 12.). 

 

Auch vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Neuregelung dazu führt, 

dass sonstige, gleichermaßen berechtigte Gläubiger übermäßig benachteiligt 

werden. Die vorgesehene Privilegierung von Geschädigten durch Erweiterung 

des Zulassungsverfahrens ist als nicht sachgerecht anzusehen und abzulehnen. 

 

VI) Zusammenfassung 
 

Schon nach gegenwärtiger Rechtslage sind insbesondere die von einer 

Anordnung des dinglichen Arrestes Betroffenen im strafprozessualen 

Arrestverfahren - im Vergleich zum zivilprozessualen Verfahren - erheblich 

schlechter gestellt; zivil- und strafprozessualer Arrest divergieren in gravierender 

Weise mit der Folge, dass die Rechte Betroffener im Strafverfahren 

verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar eingeschränkt sind:  

 

- Die Arrestanordnung kann allein aufgrund einfachen Tatverdachts ergehen, 

obwohl sie unmittelbar existenzvernichtend wirkt. 

- Die Arrestanordnung verlangt keine Glaubhaftmachung im Sinne der ZPO. 

- Es ist keine Sicherheitsleistung zugunsten der Betroffenen vorgesehen. 

- Es besteht keine dem § 945 ZPO vergleichbare Schadenersatzregelung, 

obwohl die Betroffenen das Risiko der Wertverringerung vorläufig 

sichergestellten Vermögens tragen.  

- Beschuldigten und tatunbeteiligten Dritten sind keine Möglichkeiten 

eingeräumt, das Verfahren – vergleichbar § 926 ZPO – zu beschleunigen oder 

aber eine endgültige vermögensrechtliche Entscheidung in kurzer Zeit 

herbeizuführen.  

- Ein Täter-Opfer-Ausgleich im Sinn des § 46a StGB ist nicht möglich. 

- Für die Betroffenen besteht eine faktische Beweislastumkehr hinsichtlich der 

legalen Herkunft des Vermögens. 
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- Vorläufig sicherstellende Maßnahmen verhindern nicht den Wettlauf von 

Geschädigten. 

 

Die Anordnung vorläufiger Sicherungsmaßnahmen stellt eine erheblich 

einschneidende Maßnahme dar, da sie unmittelbar existenzvernichtend ist. 

Faktisch sind daher die Betroffenen insbesondere gezwungen, die legale 

Herkunft ihres gesamten Vermögens zu beweisen. Diese faktische 

Beweislastumkehr verstößt gegen das strafrechtliche Schuldprinzip und ist 

verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar. 

 

Wegen der erheblichen Beeinträchtigungen vorläufiger Sicherungsmaßnahmen 

ist es erforderlich, die Eingriffsschwelle an höhere Anforderungen zu knüpfen. Es 

bedarf Verfahrensvorkehrungen, wie sie für die Anordnung und den Vollzug der 

Untersuchungshaft vorgesehen sind. Existenzvernichtende Maßnahmen setzen 

einen dringenden Tatverdacht von Anfang an voraus; das Rechtsmittelsystem 

muss entsprechend §§ 121 f. StPO ausgestaltet sein. 
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